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68 Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu entwäſſern .
Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende Waſſer ſoll

ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe des

Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtimmungen

hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen in der Nähe
von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vorſchriften überlaſſen .

B. Beſondere Norſchriften mit Rückſicht auf die

Beſtimmung des Gebäudes .
a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 120 Abſatz 3. Die Gewerbeunternehmer ſind endlich

verpflichtet , alle diejenigen Einrichtungen herzuſtellen und zu

unterhalten , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffen⸗
heit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu thun⸗
lichſter Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Geſundheit ! )
nothwendig ſind . Darüber , welche Einrichtungen für alle An⸗

lagen einer beſtimmten Art herzuſtellen ſind , können durch
Beſchluß des Bundesraths Vorſchriften ?) erlaſſen werden .

Soweit ſolche nicht erlaſſen ſind , bleibt es den nach den Lan⸗

desgeſetzen zuſtändigen Behördend ) überlaſſen , die erforderlichen
Beſtimmungen zu treffen .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗
Gewerbeordnung vom 23 . Dezbr . 1883 .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357 . )

§ 137 . ( Baupläne für Fabriken und dergleichen . )
Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſentliche bau⸗

liche Veränderungen an einer ſolchen Anlage vorzunehmen ,
ſo hat das Bezirksamt die gemäß § 500%) der Baupolizeiver⸗
ordnung vom 5. Mai 1869 (Eeſetz - und Verordnungsblatt
Seite 126 ff.) vorzulegenden Pläne vor Ertheilung der bau —

) Nicht bloß der Arbeiter , auch des ſonſtigen Publikums .
2) Solche Vorſchriften ſind für Anlagen zur Herſtellung von

Cigarren erlaſſen und nachſtehend abgedruckt .
) In Baden das Miniſterium des Innern und die Bezirksämter .

Jetzt 51 ( Seite 31) .
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polizeilichen Genehmigung dem Fabrikinſpektor zur Außerung
darüber mitzutheilen , ob die beabſichtigten Einrichtungen den
gemäß § 120 Abſatz 3 der Gewerbeordnung zu nehmenden
Rückſichten auf thunlichſte Sicherheit gegen Gefahr für Leben
und Geſundheit insbeſondere der Arbeiter entſprechen , bezieh⸗
ungsweiſe welche Auflagen in dieſer Hinſicht etwa nöthig ſind .
Das Gleiche gilt auch von ſonſtigen gewerblichen Anlagen ,
in welchen regelmäßig Dampf⸗ oder Waſſerkraft zur Ver⸗
wendung kommen ſoll .

Die Pläne , beziehungsweiſe Beſchreibungen derartiger
Fabriken und Gewerbsanlagen ſind in einer Weiſe zu fertigen,
welche ein Urtheil über dieſe Sicherheitseinrichtungen , insbe⸗
ſondere hinſichtlich der Aufſtellung der Maſchinen , Trans⸗
miſſionen , der Vorrichtungen für Lufterneuerung und Staub⸗
beſeitigung und dergleichen thunlich macht .

Sofern die beabſichtigte Bauherſtellung gemäß § 16 ff.
der Gewerbeordnung und § 10 ff. dieſer Vollzugsverordnung! )
der gewerbepolizeilichen Genehmigung bedarf , iſt die Aeußerung
des Fabrikinſpektors im Laufe des gewerbepolizeilichen Ver⸗
fahrens einzuholen .

b. Insbeſondere Anſtalten zur Ferſtellung von Cigarren
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9 . Mai
1888 , betr . die Einrichtung und den Betrieb der zur
Aufertigung von Cigarren beſtimmten Anlagen . “

( Reichsgeſetzblatt Seite 172 . )

§ 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung
auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Cigarren
erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in den

Anlagen Perſonen beſchäftigt werden , welche nicht zu den

Familiengliedern des Unternehmers gehören . “)
§ 2. Das Abrippen des Tabaks , die Anfertigung und

Siehe Seite 71 und folgende .
) Die nicht abgedruckten Beſtimmungen der Bekanntmachung be⸗

treffenden Betrieb der Anſtalten zur Herſtellung von Cigarren .
) Die Vorſchriften gelten alſo nicht allein für eigentliche Ci⸗

garrenfabriken , ſondern auch für die Hausinduſtrie , wenn dabei an⸗
dere Perſonen als die Familienglieder des Unternehmers bef chäftigt ſind .
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